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EUROPÄISCHER KONVENT 
DAS SEKRETARIAT 

Brüssel, den 28. März 2002 (04.04) 
(OR. fr) 

  

CONV 15/02 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMATORISCHER VERMERK 
des Sekretariats 
für den Konvent 
 
 

Betrifft: Jugendkonvent 

 

Der Vorsitzende des Konvents hat in seiner Eröffnungsrede vom 28. Februar den Wunsch zum 

Ausdruck gebracht, einen „Konvent der Jugend Europas“ nach dem Muster des Konvents zu 

organisieren. Dieser Vorschlag ist auf breite Unterstützung gestoßen, und es sind bereits zahlreiche 

Anfragen gestellt und Vorschläge eingebracht worden. Der Vorsitzende hatte auf der Tagung vom 

21./22. März erste Informationen gegeben. 

 

Das Sekretariat hat im Einvernehmen mit der Kommission und mit dem Europäischen Parlament 

einen detaillierten Vorschlag ausgearbeitet, der auf der Tagung des Präsidiums vom 27. März ange-

nommen worden ist. 

 

1. Gesamtdarstellung 

 

Die Modalitäten für die Organisation und die Arbeitsweise (Dolmetscher, Räumlichkeiten usw.) 

sollen weitestgehend jenen des Konvents entsprechen und den Austausch zwischen den jungen 

Menschen und den Mitgliedern des Konvents fördern. 
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Die Zahl der Mitglieder des Jugendkonvents wurde auf insgesamt 210 festgesetzt und teilt sich wie 

folgt auf: 168 Delegierte, die von den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Konvents 

als Vertreter der nationalen Parlamente bzw. Regierungen ausgewählt werden (6 pro Land) , 

32 Delegierte, die von den Vertretern des Europäischen Parlaments ausgewählt werden, 

4 Delegierte, die von den Vertretern der Kommission ausgewählt werden und 6 Delegierte, die vom 

Vorsitzenden und von den stellvertretenden Vorsitzenden ausgewählt werden. Das Mindestalter 

wurde auf 18 Jahre festgesetzt (gesetzliche Volljährigkeit), das Höchstalter auf 25 Jahre. Zwischen 

Mitgliedern und Stellvertretern wird im Jugendkonvent nicht unterschieden. 

 

Für die Benennung der Mitglieder des Jugendkonvents berücksichtigen die Mitglieder des 

Konvents, die die nationalen Parlamente und die Regierungen vertreten, die Vorschläge der auf 

nationaler Ebene tätigen Jugendorganisationen. Sie können die Benennung individuell oder im 

Benehmen mit anderen aus demselben Land stammenden Mitgliedern des Konvents vornehmen. 

 

Die Mitglieder des Konvents, die das Europäische Parlament bzw. die Kommission vertreten, sowie 

der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende berücksichtigen die Vorschläge, die ihnen die 

auf europäischer Ebene tätigen Jugendorganisationen unterbreiten. 

 

Die Mitglieder des Konvents sollen bei der Auswahl darauf achten, dass insgesamt eine ausge-

wogene Besetzung erreicht wird, um im Jugendkonvent eine breit gefächerte Vertretung hinsicht-

lich Alter, Geschlecht, berufliche Situation, Verhältnis zwischen ländlichem und städtischem Raum 

und zwischen Mitgliedern/Nichtmitgliedern von Vereinigungen usw. zu gewährleisten. 

 

2. Zeitplan 

 

Die Tagungen des Jugendkonvents finden vom 9. bis 14. Juli in Brüssel in den Räumen des Euro-

päischen Parlaments statt. 

Programm: 

 

− Dienstag, 9. Juli: Ende nachmittags Eröffnung mit anschließendem Begrüßungsessen. 

− Mittwoch, 10. Juli: Beratungen des Jugendkonvents. 

− Donnerstag, 11. Juli vormittags: Fortsetzung der Beratungen und Annahme der Schlussfolge-

rungen. 
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− Donnerstag, 11. Juli nachmittags: Der Konvent nimmt Kenntnis von den Beratungsergeb-

nissen des Jugendkonvents und empfängt seine Mitglieder (im großen Sitzungssaal des Euro-

päischen Parlaments). Alternative: der Jugendkonvent setzt seine Beratungen fort. 

− Freitag, 12. Juli vormittags: Fortsetzung der Tagung des Konvents. Alternative: der Jugend-

konvent unterbreitet dem Konvent seine Beratungsergebnisse. 

− Freitag, 12. Juli nachmittags: Bilanz des Jugendkonvents über seine Beratungen mit 

anschließendem Erfahrungsaustausch, danach gegebenenfalls Abschiedsessen. 

− Sonntag, 14. Juli: Abreise. 

 

3. Haushaltsvoranschlag 

 

Die Kosten für diese Veranstaltung werden mit 150.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag schließt 

ein: 5 Hotelübernachtungen (40 Euro pro Person für ein Doppelzimmer), Flugreisekosten, Mahl-

zeiten und sonstige Organisationskosten (Leistungen des „Jugendforums/Youth Forum“). 

 

Die Kommission ist bereit, 120.000 Euro zu übernehmen. Der restliche Betrag von 30.000 Euro 

geht zulasten des Haushalts des Konvents. Die Dolmetscherkosten und die Kosten für die Bereit-

stellung der Räumlichkeiten sind in diesem Haushaltsvoranschlag nicht enthalten und werden direkt 

vom Europäischen Parlament getragen. 

 

* 

* * 

 

Die Mitglieder des Konvents werden gebeten, dem Sekretariat (z.H. Frau Alessandra Schiavo oder 

Herrn Etienne de Poncins) bis Mittwoch, 5. Juni, die Namen der ausgewählten jungen Delegierten 

zusammen mit einem kurzen Lebenslauf und ihrer Anschrift mitzuteilen. 

 

 

________________ 


